Im Oktober 2009 veröffentlichte Urteile von Finanzgerichten 

1.

Zusammenstellung der Prüfungsergebnisse einer Betriebsprüfung führt nicht zum Hinausschieben der Festsetzungsfrist 

1. Die Zusammenstellung des Prüfungsergebnisses einer Außenprüfung in einem Betriebsprüfungsbericht stellt keine - den Ablauf der Festsetzungsfrist hinausschiebende - letzte Ermittlungshandlung im Rahmen der Außenprüfung nach § 171 Abs. 4 Satz 3 AO dar.

2. Reicht der Steuerpflichtige nach Zusendung des Betriebsprüfungsberichts eine - ausdrücklich vorbehaltene - Stellungnahme und Unterlagen ein, die zu einem Wiedereintritt in Ermittlungshandlungen führen, erfolgen diese noch im Rahmen der Außenprüfung. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 8. Juli 2009, XI R 64/07
2.

Objektive Kriterien entscheiden darüber, ob gewerblicher 

Grundstückshandel vorliegt
Maßgeblich für die steuerrechtliche Qualifizierung einer Tätigkeit ist nicht die vom Steuerpflichtigen subjektiv vorgenommene Beurteilung und die angegebene Bezeichnung, sondern vielmehr die Wertung nach objektiven Kriterien. Deshalb ist gewerblicher Grundstückshandel nicht allein deshalb zu bejahen, weil der Steuerpflichtige beim FA und seiner Gemeindebehörde einen Gewerbebetrieb anmeldet und Dritten gegenüber erklärt, er sei gewerblicher Grundstückshändler. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 18. August 2009, X R 25/06
3.

Verlustnutzung bei Verschmelzung

1. Ob ein Betrieb im Anschluss an eine Verschmelzung "in einem vergleichbaren Umfang fortgeführt" wird, ist nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse zu beurteilen (Bestätigung des BMF-Schreibens vom 16. April 1999, BStBl I 1999, 455).

2. Maßstab für die notwendige Vergleichsbetrachtung sind die Verhältnisse des Verlustbetriebs am Verschmelzungsstichtag (Abweichung vom BMF-Schreiben vom 16. April 1999, BStBl I 1999, 455). BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 25. August 2009, I R 95/08
4.

Kein Gestaltungsmissbrauch bei Verkauf von Aktien und anschließend sofortigen Wiederkauf
Werden Wertpapiere, die innerhalb der Jahresfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG mit Verlust veräußert werden, am selben Tage in gleicher Art und Anzahl, aber zu unterschiedlichem Kurs wieder gekauft, so liegt hierin kein Gestaltungsmissbrauch i.S. von § 42 AO. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 25. August 2009, IX R 60/07
5.

Offenbare Unrichtigkeit auch dann, wenn das Finanzamt einen Fehler des Steuerpflichtigen übernimmt

Eine die Berichtigung nach § 129 AO ermöglichende offenbare Unrichtigkeit kann auch vorliegen, wenn das FA eine in der Steuererklärung enthaltene offenbare Unrichtigkeit des Steuerpflichtigen als eigene übernimmt. Die Unrichtigkeit ist offenbar, wenn sie sich ohne weiteres aus der Steuererklärung des Steuerpflichtigen, deren Anlagen sowie den in den Akten befindlichen Unterlagen für das betreffende Veranlagungsjahr ergibt. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 27. Mai 2009, X R 47/08
6. 

Übergang des wirtschaftlichen Eigentums bei Bedingung zu einem Vertrag
Wird ein Gesellschaftsanteil unter einer aufschiebenden Bedingung veräußert, geht das wirtschaftliche Eigentum an dem Gesellschaftsanteil grundsätzlich erst mit dem Eintritt der Bedingung auf den Erwerber über, wenn ihr Eintritt nicht allein vom Willen und Verhalten des Erwerbers abhängt. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 25. Juni 2009, IV R 3/07
7.
Vorlage an das Bundesverfassungsgericht: Rückwirkende Einbeziehung von

Gewinnen aus der Veräußerung von Gebäuden im Rahmen der

Spekulationsbesteuerung verfassungswidrig

Das FG Münster hat erneut das BVerfG angerufen. Nachdem der 1. Senat des

Finanzgerichts im Mai dieses Jahres dem BVerfG die - derzeit viel diskutierte - Frage der Verfassungsmäßigkeit der seit dem Jahr 2007 geltenden zusätzlichen Beschränkung des Abzugs für Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer zur Prüfung vorgelegt hat (Beschluss vom 8. Mai 2009, Az. 1 K 2872/08 E, Az. BVerfG 2 BvL 13/09), hält nunmehr der 10. Senat die rückwirkende Einbeziehung von Gewinnen aus dem Verkauf von Gebäuden bei der Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) für verfassungswidrig (Beschluss vom 17. August 2009, Az. 10 K 3918/05 E, Az. BVerfG 2 BvL 21/09).
8
FG Münster contra BMF: Rückkaufverpflichtung von Kfz-Händlern ist als

Verbindlichkeit zu bilanzieren

Der 9. Senat des FG Münster hat mit Urteil vom 25. August 2009 entschieden, dass ein Kfz-Händler eine Verbindlichkeit für die von ihm vertraglich übernommene Verpflichtung, verkaufte Fahrzeuge zu einem verbindlich festgelegten Preis wieder zurückzukaufen, zu passivieren habe (Az. 9 K 4142/04 K, F). Der Senat folgte insoweit der aktuellen BFH-Rechtsprechung und trat einem hierzu jüngst ergangenen Nichtanwendungserlass des Bundesfinanzministeriums vom 12. August 2009 (BStBl. I 2009, 890) entgegen. 

Im Streitfall hatte sich die Klägerin, eine Kfz-Händlerin, gegenüber Autovermietungs- und Leasinggesellschaften bereits beim Verkauf der Fahrzeuge verpflichtet, die Fahrzeuge nach Ablauf einer bestimmten Vertragslaufzeit auf Verlangen des Verkäufers zu einem vorab festgelegten Preis zurückzukaufen. Der Rückkaufpreis lag im Streitjahr 1998 über dem Marktwert der Fahrzeuge. Die Klägerin passivierte hierfür eine "Rückstellung für Ertragsminderungen aus Fahrzeugrücknahmeverpflichtungen", die vom Finanzamt nicht anerkannt wurde. 

Der 9. Senat entschied dagegen, die Klägerin habe zwar keine Rückstellung, allerdings eine Verbindlichkeit aus der - gesondert vergüteten - Rückkaufoption auszuweisen. Die Rückkaufverpflichtung stelle eine wirtschaftliche Belastung dar, die durch den Ansatz einer den Gewinn mindernden Verbindlichkeit berücksichtigt werden müsse. Das grundsätzliche Verbot der Bilanzierung schwebender Geschäfte (§ 5 Abs. 4a EStG) stehe dem Ausweis der Rückkaufverpflichtung nicht entgegen. Im Streitfall sei die Verpflichtung der Klägerin eben nicht als Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, sondern als bereits existente Verbindlichkeit bilanziell zu erfassen.
Die wegen der grundsätzlichen Bedeutung vom Senat zugelassene Revision wird beim BFH unter dem Az. I R 83/09 geführt.
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